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STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG
 AKTUELL

Beschlüsse der Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung 

der Stadt Strausberg vom 10.02.2022

Beschluss-Nummer BV-SVV-2022/0294
Benennung der Mitglieder des Kinder- und Jugend-
parlaments der Stadt Strausberg - 6. Wahlperiode
Die Stadtverordnetenversammlung benennt auf der Grund-
lage des § 6 der Hauptsatzung der Stadt Strausberg vom 
25.03.2021 folgende Mitglieder in das Kinder- und Jugend-
parlament:

Nr. Name Vorname Schule Klassen- 
stufe

1 Klopfer Lucas Clara-Zetkin-Schule 6
2 Graf Jill Shila Grundschule am 

Annatal
6

3 Herrmann Mathilda Grundschule am 
Annatal

6

4 Altkuckatz Luiz Hegermühlen- 
Grundschule

5

5 Börnicke Amanda Hegermühlen- 
Grundschule

5

6 Engler Marisa Hegermühlen- 
Grundschule

5

7 Just Jonathan Hegermühlen- 
Grundschule

5

8 Luges Hanna Hegermühlen- 
Grundschule

5

9 Michalek Collin Hegermühlen- 
Grundschule

5

10 Neuschl Hanna Hegermühlen- 
Grundschule

5

11 Siebert Isabel Hegermühlen- 
Grundschule

5

12 Stensch Lilly Hegermühlen- 
Grundschule

5

13 Watzke Robin Hegermühlen- 
Grundschule

5

14 Ebert Anneke Hegermühlen- 
Grundschule

6

15 Miethke Claudia Hegermühlen- 
Grundschule

6

16 Schütz Josefine Hegermühlen- 
Grundschule

6

17 Beutel Sebastian Grundschule am 
Wäldchen

5

18 Blank Cecilia Grundschule am 
Wäldchen

5

19 Dittberner Vincent Grundschule am 
Wäldchen

5

20 Freund Charly Jace Grundschule am 
Wäldchen

5
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21 Rothe Clara Grundschule am 
Wäldchen

5

22 Seeger Lilli Grundschule am 
Wäldchen

5

23 Düring Lea Grundschule am 
Wäldchen

6

24 Emeling Chandler Anne-Frank- 
Oberschule

8

25 Schubert Joelina Anne-Frank- 
Oberschule

8

26 Wiederkehr Alina Anne-Frank- 
Oberschule

8

27 Günther Lara-Sophie Anne-Frank- 
Oberschule

9

28 Milenz Charlotte Anne-Frank- 
Oberschule

9

29 Loose Johannes BundtStift_ 
Gymnasium

9

30 Schlöricke Emely Oberstufenzentrum 
MOL

11

31 Loerzer Angelina Oberstufenzentrum 
MOL

13

32 Schubert Leon - -

Abstimmungsergebnis:
23 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer BV-SVV-04/50/2019-5
5. Änderung des Beschlusses 04/50/2019 - Benen-
nung der Mitglieder des Behindertenbeirates
Der Beschluss 04/50/2019 vom 17.10.2019 mit 1. Ände-
rung Beschluss SVV-2020/0176 vom 10.09.2020, 2. Ände-
rung Beschluss SVV-2020/0176-1 vom 11.02.2021, 3. Än-
derung Beschluss BV-SVV-04/50/2019-3 vom 24.06.2021 
und 4. Änderung Beschluss BV-SVV-04/50/2019-4 vom 
21.10.2021 – Benennung der Mitglieder des Behinderten-
beirates wird wie folgt geändert:
Zusätzlich zu den schon benannten Mitgliedern des Behin-
dertenbeirates benennt die Stadtverordnetenversammlung 
Frau Christin Gerlach (REKIS – Selbsthilfekontaktstelle) 
als Mitglied des Behindertenbeirates.

Abstimmungsergebnis:
23 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer BV-SVV-2021/0290
Kofinanzierung einer Trainerstelle des Landeslei-
stungsstützpunktes Strausberg des Brandenburgi-
schen Judoverbandes
Dem Antrag des Brandenburgischen Judoverbandes e.V. 
auf jährliche Kofinanzierung der vom  Landessportbund 
Brandenburg e.V., dem Brandenburgischen Judoverban-
des e.V. und dem Kultur- und Sportclub Strausberg e.V. 
finanzierten Stelle in Höhe von jeweils 15.000,00 € für die 
Haushaltsjahre 2022, 2023 und 2024 wird entsprochen.

Abstimmungsergebnis:
15 Dafürstimmen, 4 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen

Beschluss-Nummer BV-SVV-36/526/2019-1
1. Änderung der Satzung über die Einzelheiten der 
förmlichen Einwohnerbeteiligung in der Stadt Straus-
berg (Einwohnerbeteiligungssatzung - EbetS) vom 
31.01.2019

Die Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwoh-
nerbeteiligung in der Stadt Strausberg (Einwohnerbetei-
ligungssatzung - EbetS) vom 31.01.2019 (Beschluss Nr. 
36/526/2019) wird wie folgt geändert:

 
§ 2 wird wie folgt geändert:

a) In § 2 Absatz 3 werden die Wörter „im Bürgerbüro“ 
durch die Wörter „beim Sitzungsdienst“ ersetzt.

b) Nach § 2 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:
„(4) Neben mündlichen Fragen haben Einwohner der 
Stadt Strausberg die Möglichkeit, schriftliche Fragen 
an den Bürgermeister zu Beratungsgegenständen die-
ser Sitzung oder anderen Angelegenheiten der Stadt 
zu stellen. Die Fragen, die in der Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung beantwortet werden sollen, 
sind spätestens zwei Tage vor der Sitzung bis 08:00 
Uhr beim Bürgermeister einzureichen.“

c) Nach § 2 Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„(5) Schriftlich eingereichte Fragen werden in der Ein-
wohnerfragestunde der Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung vom anfragenden Einwohner vorgele-
sen und dann vom Bürgermeister beantwortet. Ist der 
anfragende Einwohner nicht anwesend, werden seine 
Fragen und die entsprechenden Antworten nicht ver-
lesen, sondern in die Niederschrift zur Sitzung aufge-
nommen.“

d) Nach § 2 Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„(6) Schriftliche Einwohnerfragen zur Stadtverordne-
tenversammlung und die entsprechenden Antworten 
werden grundsätzlich im Ratsinformationssystem hin-
terlegt.“ 

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 7.

Abstimmungsergebnis:
23 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer BV-SVV-04/59/2019-1
1. Änderung des Beschlusses 04/59/2019 vom 
17.10.2019 (Aufwandsentschädigungssatzung der 
Stadt Strausberg)   
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 1. Än-
derungssatzung der Aufwandsentschädigungssatzung der 
Stadt Strausberg vom 17.10.2019 entsprechend des Ent-
wurfes in der Anlage der Vorlage.

Abstimmungsergebnis:
22 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen
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Beschluss-Nummer BV-SVV-21/298/2017-1
1. Änderung Durchführungsvertrag zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 59/17 „Kindernachsorge-
klinik“ 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt die Verwal-
tung zur Abstimmung der 1. Änderung des Durchführungs-
vertrages zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
59/17 „Kindernachsorgeklinik“ mit dem Vorhabenträger der 
„Peter und Ingeborg Fritz – Stiftung für chronisch kranke 
Menschen“. Anstelle der im Ursprungsvertrag vertraglich 
vereinbarten Errichtung der Beleuchtung (vgl. u.a. § A 2, 
§ E 2, § E 4 und § E 5 des Durchführungsvertrag) soll die 
Errichtung eines neuen Gehweges durch die „Peter und 
Ingeborg Fritz - Stiftung für chronisch kranke Menschen“ 
übernommen werden.  

Abstimmungsergebnis:
16 Dafürstimmen, 6 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen

Beschluss-Nummer BV-SVV-2021/0291
Entbehrlichkeit und Verkauf eines kommunalen 
Grundstücks (Zuwegung S-Bahnhof Hegermühle)   
Das Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg Blatt 4808, Flur 8, Flurstück 
152, davon eine Teilfläche mit einer Größe von ca. 10 m² 
ist entbehrlich.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das o.g. Grundstück 
zu einem Kaufpreis in Höhe von 200,00 € zu verkaufen.

Abstimmungsergebnis:
23 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer AN-2021/0024
Rechtliche und technische Prüfung für die Ausschrei-
bung kommunaler Dach-flächen für Photovoltaik   
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt die Bürger-
meisterin mit der Prüfung der rechtlichen und technischen 
Voraussetzungen für eine Ausschreibung kommunaler 
Dachflächen für die Installation von Photovoltaikanlagen. 
Über die Ergebnisse der Prüfung und die Möglichkeiten 
der Ausschreibung sind die Ausschüsse im Juni 2022 und 

die Stadtverordnetenversammlung im Juli 2022 zu unter-
richten.

Abstimmungsergebnis:
22 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltungen

Beschluss-Nummer BV-SVV-2021/0292
Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haus-
haltsjahr 2017 in Verbindung mit der Erstellung des 
Jahresabschlusses 2017   
Die Stadtverordnetenversammlung Strausberg beschließt 
die außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haus-
haltsjahr 2017 für das Produkt 511.01.03 – Stadterneue-
rung – in Höhe von 68.236,56 €.

Abstimmungsergebnis:
23 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer BV-SVV-2021/0293
Überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haus-
haltsjahr 2018 in Verbindung mit der Erstellung des 
Jahresabschlusses 2018
Die Stadtverordnetenversammlung Strausberg beschließt 
die überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushalts-
jahr 2018 für das Produkt 511.01.03 - Stadterneuerung - in 
Höhe von 87.490,84 €.

Abstimmungsergebnis:
23 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer BV-SVV-2022/0296
Bestellung der Stellvertreterin der Kassenverwalterin 
nach § 80 Absatz 2 BbgKVerf       
1. Frau Silke Brunner wird rückwirkend zum 01. Februar 

2022 als Stellvertreterin der Kassenverwalterin für die 
Stadtkasse Strausberg bestellt.

2. Der Beschluss 22/311/2017 wird aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:
23 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen



Sitzungstermine der Gremien der Stadtverordnetenversammlung
(März 2022 – Mai 2022)
- Änderungen vorbehalten ! - 

März April Mai

1 Di
Ausschuss für Klima und 
Umwelt

1 Fr  1 So Tag der Arbeit

2 Mi  2 Sa  2 Mo  

3 Do Altstadt 3 So   3 Di
Ausschuss für Bauen,  
Umwelt und Verkehr

4 Fr   4 Mo
Senioren- und Be-
hindertenbeirat

4 Mi
Ausschuss für Finanzen und 
Wirtschaft

5 Sa  5 Di  5 Do
Ausschuss für Bildung,  
Jugend, Kultur, Sport und 
Soziales

6 So  6 Mi Ortsbeirat 6 Fr  

7 Mo  7 Do  7 Sa  

8 Di
Ausschuss für Bauen,  
Umwelt und Verkehr

8 Fr  8 So  

9 Mi
Ausschuss für Finanzen und 
Wirtschaft

9 Sa  9 Mo Hauptausschuss

10 Do
Ausschuss für Bildung,  
Jugend, Kultur, Sport und 
Soziales

10 So   10 Di  

11 Fr  11 Mo  11 Mi  

12 Sa  12 Di  12 Do  

13 So  13 Mi  13 Fr  

14 Mo HA 14 Do  14 Sa  

15 Di  15 Fr Karfreitag 15 So  

16 Mi  16 Sa  16 Mo Agendabeirat

17 Do  17 So Ostersonntag 17 Di  

18 Fr  18 Mo Ostermontag 18 Mi  

19 Sa  19 Di  19 Do
Stadtverordneten- 
versammlung

20 So  20 Mi  20 Fr  

21 Mo  21 Do  21 Sa  

22 Di  22 Fr  22 So  

23 Mi  23 Sa  23 Mo  

24 Do  24 So   24 Di  

25 Fr  25 Mo
Ausschuss für  
Beteiligungen

25 Mi  

26 Sa  26 Di
Ausschuss für  
Klima und Umwelt

26 Do Christi Himmelfahrt

27 So  27 Mi  27 Fr  

28 Mo 13 28 Do Altstadt 28 Sa  

29 Di  29 Fr  29 So  

30 Mi  30 Sa  30 Mo Behindertenbeirat

31 Do
Stadtverordneten- 
versammlung    31 Di  
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BEKANNTMACHUNGEN DER STADT
 STRAUSBERG 

Bekanntmachungsanordnung der  
am 09.12.2021 beschlossenen 

Haushaltssatzung der Stadt Strausberg  
für das Haushaltsjahr 2022

Hiermit ordne ich die Bekanntmachung der am 09.12.2021 
beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Strausberg 
für das Haushaltsjahr 2022 - Beschluss-Nr: BV-SVV-
2021/0285  - gemeinsam mit dieser Bekanntmachungsan-
ordnung im Amtsblatt für die Stadt Strausberg an.

Gemäß § 74 Abs. 2 und § 73 Abs. 4 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist die erforder-
liche Genehmigung bezüglich des in § 2 der Haushalts-
satzung für das Jahr 2022 festgesetzten Gesamtbetrages 
für Kredite zur Finanzierung von Investitionen und des in 
§ 3 der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 festgesetzten 
Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen vom 
Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland als allgemei-
ne untere Landesbehörde mit Schreiben vom 17.01.2022 
(Aktenzeichen 15.13.01/472) erteilt worden.

In die Haushaltssatzung und ihren Anlagen kann jeder Ein-
sicht nehmen.  
Die Einsichtnahme kann zu den Sprechzeiten 

dienstags von  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

donnerstags von  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

in der Stadtverwaltung Strausberg, Hegermühlenstraße 
58, Fachbereich Finanzen, Zimmer E. 06 erfolgen.

Strausberg, 07.02.2022                         

gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Stadt Strausberg  
für das Haushaltsjahr 2022 vom 09.12.2021

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung vom 09. Dezember 2021 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der 

ordentlichen Erträge auf  53.100.105 EUR

ordentlichen Aufwendungen auf  55.381.639 EUR 

außerordentlichen Erträge auf       300.000 EUR 

außerordentlichen Aufwendungen auf  50.000 EUR 

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen auf    67.030.121 EUR 

Auszahlungen auf    71.431.286 EUR 

festgesetzt. 

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanz-
haushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 51.069.755 EUR 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 50.726.436 EUR 

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   
   8.460.366 EUR 
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   
 19.630.350 EUR 

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   
  7.500.000 EUR 
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   
   1.074.500 EUR 

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven     
0 EUR 

Auszahlungen an Liquiditätsreserven      0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen werden auf  
  7.500.000 EUR 
festgesetzt. 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite gemäß § 76 BbgK-
Verf wird auf      5.400.000 EUR 
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur 
Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen 
für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haus-
haltsjahren wird auf   9.396.000 EUR 
festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonder-
ten Satzung mit Beschluss der Stadtverordnetenversamm-
lung BV-SVV-2021/0276 vom 09.12.2021 festgesetzt wor-
den sind, betragen:



Nr. 1 - 31. Jahrgang AMTSBLATT für die Stadt Strausberg 02. März 2022 • Seite 6

1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A)                  270 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  
   405 v. H. 

2. Gewerbesteuer     350 v. H. 

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und 
Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher 
Bedeutung angesehen werden, wird auf  

50.000 EUR  
festgesetzt. 

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Aus-
zahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzu-
stellen sind, wird auf   25.000 EUR 

festgesetzt. 

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außer-
planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der 
vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung be-
dürfen, wird auf   25.000 EUR 

festgesetzt. Davon ausgenommen sind erforderliche 
Ausgaben zur Verwendung zweckgebundener Einnah-
men. 

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen unterhalb die-
ser Wertgrenzen gelten als unerheblich. Über die un-
erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
entscheidet der Kämmerer.  

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu er-
lassen ist, werden bei: 

a) Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu er-
wartenden Fehlbetrages auf   2.600.000 EUR

und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätz-

lichen Einzelaufwendungen oder Einzelaus-
zahlungen auf   500.000 EUR 

festgesetzt. 

Strausberg, 10.12.2021                      

gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin

1. Änderungssatzung der Aufwands-
entschädigungssatzung  

der Stadt Strausberg vom 10.02.2022

Auf der Grundlage der §§ 3, 30 Abs. 4 Satz 4 der Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geän-
dert durch Art. 4 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. 
I/19, Nr. 38), in Verbindung mit § 4 der Verordnung über 
die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitglieder 
kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, für sachkun-
dige Einwohnerinnen und Einwohner sowie über den Er-
satz des Verdienstausfalls (Kommunalaufwandsentschä-
digungsverordnung – KomAEV) vom 31.05.2019 (GVBl. 
II/19, Nr. 40), geändert durch Verordnung vom 08.07.2019 
(GVBl. II/19, Nr. 47), der §§ 3, 45 Abs. 5 Satz 1, 30 Abs. 4 
Satz 4 BbgKVerf sowie der §§ 3, 30 Abs. 4 Satz 4 BbgK-
Verf in Verbindung mit § 8 Abs. 2 der Verordnung über die 
Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung 
– EigV) vom 26.03.2009 (GVBl. II/09, Nr. 11, S. 150) hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Strausberg 
in ihrer Sitzung am 10.02.2022 folgende 1. Änderungssat-
zung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für Stadtverordnete, Ausschuss- und 
Fraktionsvorsitzende, Mitglieder der Ausschüsse der 
Stadtverordnetenversammlung, Mitglieder des Ortsbeirats 
Hohenstein, sachkundige Einwohner sowie die Mitglieder 
der aufgrund der Hauptsatzung der Stadt Strausberg er-
richteten Beiräte.

 § 2 Grundsätze

(1) Die Stadtverordneten und Mitglieder des Ortsbeirates 
Hohenstein erhalten zur Abdeckung des mit ihrem 
Mandat verbundenen Aufwandes eine pauschale mo-
natliche Aufwandsentschädigung nach § 3 und ein 
Sitzungsgeld nach § 8. Dem Vorsitzenden der Stadt-
verordnetenversammlung, dem Vorsitzenden des 
Hauptausschusses, den Fraktionsvorsitzenden und 
den Ausschussvorsitzen wird eine zusätzliche mo-
natliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe des 
§ 4 gewährt. Deren Stellvertreter werden nach § 7 
entschädigt. Sachkundige Einwohner erhalten ein Sit-
zungsgeld nach § 8. Weitere besondere Aufwendungen 
werden nach den §§ 5 und 9 bis 11 entschädigt. 6Die 
Entschädigung der Mitglieder des Werksausschusses 
richtet sich nach § 12.

(2) Mit der Aufwandsentschädigung sind der mit dem Amt 
verbundene Aufwand und die sonstigen persönlichen 
Aufwendungen, insbesondere zusätzlicher Beklei-
dungsaufwand, Repräsentationsaufwendungen, Ver-
zehr, Fachliteratur, Gebühren für Telefon, Handy, Tele-
fax, Internet sowie Fahrkosten abgegolten.
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(3) Bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwe-
cke sind auch die zusätzlichen Aufwendungen für des-
sen Beheizung, Beleuchtung und Abnutzung zugleich 
abgegolten.

§ 3 Aufwandsentschädigung

(1) Die monatliche Aufwandsentschädigung für Stadtver-
ordnete beträgt 150,00 €.

(2) Die monatliche Aufwandsentschädigung für den Orts-
vorsteher in Hohenstein beträgt 260,00 €.

(3) Die monatliche Aufwandsentschädigung für die Mit-
glieder des Ortsbeirates des Ortsteiles Hohenstein be-
trägt 70,00 €.

§ 4 Zusätzliche pauschale monatliche  
Aufwandsentschädigung

Eine zusätzliche Aufwandsentschädigung erhalten:

a) der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung 
 710,00 €

b) der Vorsitzende des Hauptausschusses, sofern es sich 
nicht um den    630,00 €
hauptamtlichen Bürgermeister handelt

c) die Fraktionsvorsitzenden   180,00 €
d) die Ausschussvorsitzenden   177,50 €

Stehen diese zusätzlichen Aufwandsentschädigungen 
nebeneinander zu, so wird nur die höhere Aufwandsent-
schädigung gewährt.

§ 4 a Sachausstattung für elektronischen  
Dokumentenversand

(1) Bei Inanspruchnahme des elektronischen Doku-
mentenversands, erhalten Stadtverordnete und Mit-
glieder des Ortsbeirates Hohenstein einmalig pro 
Wahlperiode einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 
150,00 € für ein anzuschaffendes Tablet, Notebook 
oder vergleichbares Gerät.

(2) Stadtverordnete und Mitglieder des Ortsbeirates Ho-
henstein, die am elektronischen Dokumentenversand 
teilnehmen, erhalten zusätzlich zur in § 3 beschrie-
benen Aufwandsentschädigung einen monatlichen 
Betrag von 25,00 €. Mit dieser zusätzlichen Aufwand-
sentschädigung sind sämtliche persönliche Aufwen-
dungen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme 
am elektronischen Dokumentenversand stehen, ein-
schließlich Druck- und Servicekosten, abgegolten.

§ 5 Vertretung

(1) Stellvertretern oder mit der Stellvertretung Beauftrag-
ten nach § 3 Abs. 2 sowie nach § 4 Buchstabe a - d 

wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser Funktion 
50 vom Hundert der Aufwandsentschädigung des Ver-
tretenen gewährt, wenn die Vertretungsdauer innerhalb 
eines Kalendermonats länger als zwei Wochen andau-
ert. Die Aufwandsentschädigung des Vertretenen ist 
entsprechend zu kürzen. Der Vertretene hat die Dauer 
seiner Abwesenheit schriftlich beim Sitzungsdienst an-
zuzeigen und den mit der Vertretung Beauftragten zu 
benennen.

(2) Wird die Vertretung länger als 3 Monate wahrgenom-
men, hat der Vertreter ab dem 4. Monat Anspruch auf 
100 %.

§ 6 Sitzungsgelder

(1) Neben der Aufwandsentschädigung gemäß § 3 wer-
den für Stadtverordnete Sitzungsgelder in folgender 
Höhe gewährt:
a) für die Teilnahme an der Stadtverordnetenver-

sammlung     30,00 €
b) für die Teilnahme an Sitzungen des Hauptaus-

schusses       30,00 €
und der ständigen und zeitweiligen Ausschüsse 
der 
Stadtverordnetenversammlung

c) für die Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen, 
wenn diese nachweislich   30,00 €
der Vorbereitung der Stadtverordnetenversamm-
lung, einer Sitzung des 
Hauptausschusses oder der Ausschüsse gelten  

(2) Die Mitglieder des Ortsbeirates erhalten darüber hi-
naus für die Teilnahme an den Sitzungen des Ortsbei-
rates ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 €.

(3) Für die Teilnahme an Ausschusssitzungen und für die 
Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen, wenn diese 
nachweislich einen Bezug zu den Aufgaben des bera-
tenden Ausschusses haben und der Vorbereitung der 
Sitzung des beratenden Ausschusses  dienen, in  dem  
der  sachkundige  Einwohner  mit  beratender Stimme 
teilnimmt, erhalten sachkundigen Einwohner 30,00 €.

(4) Stadtverordneten bzw. deren Vertretern und sachkun-
digen Einwohnern wird nur für die Teilnahme an den 
Sitzungen der Ausschüsse denen sie angehören ein 
Sitzungsgeld gewährt.

§ 7 Ersatz des Verdienstausfalls und von Aufwendungen 
für Betreuung

(1) Ein Verdienstausfall wird nicht mit der Aufwandsent-
schädigung oder mit dem Sitzungsgeld abgegolten. 
Er wird auf Antrag und nur gegen Nachweis erstattet. 
Selbständige und freiberuflich Tätige müssen den Ver-
dienstausfall glaubhaft machen.
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(2) Zur Betreuung von Kindern bis zum vollendeten zwölf-
ten Lebensjahr kann für die Dauer der mandatsbe-
dingten notwendigen Abwesenheit eine Entschädigung 
gegen Nachweis gewährt werden, wenn die Übernah-
me der Betreuung durch einen Personensorgeberech-
tigten während dieser Zeit nicht möglich ist.  

(3) Der Höchstsatz für die Kinderbetreuung beträgt 13 € je 
Stunde.  

(4) Der Verdienstausfall ist monatlich auf 35 Stunden 
begrenzt und wird bei Sitzungen nach 18:00 Uhr nur 
in begründeten Ausnahmefällen, zum Beispiel bei 
Schichtarbeit oder bei regelmäßiger Spätarbeitszeit 
gewährt.  

(5) Der Anspruch auf Verdienstausfall ist nach Erreichen 
der Regelaltersgrenze ausgeschlossen, wenn keine 
auf Erwerb ausgerichtete Tätigkeit wahrgenommen 
wird.

(6) Verdienstausfall wird für die Erfüllung aller Aufgaben, 
die zur Ausübung des Ehrenamtes oder der ehren-
amtlichen Tätigkeit notwendig sind, gewährt. Über die 
Notwendigkeit entscheidet im Zweifelsfall der Haupt-
ausschuss.

(7) Zum glaubhaft machen bzw. zum Nachweis des Ver-
dienstausfalles sind mitzuteilen bzw. vorzulegen: 

1. die regelmäßige Arbeitszeit (einmalig und bei 
Veränderungen), 

2. a) eine Verdienstausfallbescheinigung oder 
b) eine Vergütungsbescheinigung oder 
c) eine Bestätigung über das Einkommen aus 
selbständiger Tätigkeit, 

3. den Beginn und das Ende der ausgefallenen 
Arbeitszeit. Die Wegezeit, die zurückgelegte 
Strecke und das benutzte Verkehrsmittel sind 
gesondert auszuweisen. 

4. Eine Kopie der Einladung oder ein Verweis der 
Einladung (außer Stadtverordnetenversamm-
lungen und Ausschusssitzungen, bei denen 
der Stadtverordnete oder der sachkundige 
Einwohner Mitglied ist).

(8) Die Verjährungsfrist beträgt 1 Jahr.

 § 8 Reisekostenvergütung

Für die vom Hauptausschuss genehmigten Dienstreisen 
ist für Stadtverordnete und Mitglieder der Ausschüsse Rei-
sekostenvergütung nach dem Bundesreisekostengesetz 
zu gewähren.

§ 9 Fahrkostenerstattung

Fahrten zu Sitzungen der einzelnen Gremien sind keine 
Dienstreisen im Sinne des § 9. Ihre Aufwendungen sind mit 

der pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigung und 
dem Sitzungsgeld abgegolten.

§ 10 Werksausschuss

Die Mitglieder des Werksausschusses der Eigenbetriebe 
erhalten Sitzungsgeld nach § 7, Verdienstausfall nach § 8 
und Reisekostenvergütung nach § 9.

§ 11 Zahlungsbestimmungen

(1) Die Aufwandsentschädigung gemäß § 3 wird jeweils 
für den vorangegangenen Monat gezahlt. Die Zahlung 
beginnt mit dem ersten Tag des Monats, in dem das 
Mandat wahrgenommen wird. Sie entfällt mit Ablauf 
des Monats, in dem das Mandat endet. Nach einer 
Wiederwahl wird für einen Kalendermonat nur eine 
Aufwandsentschädigung gewährt. Wird ein Mandat für 
mehr als drei Monate nicht ausgeübt, so ist ab dem 
vierten Kalendermonat die Zahlung der Aufwandsent-
schädigung einzustellen.

(2) Sitzungsgeld gemäß § 7 wird vierteljährlich für das vo-
rangegangene Quartal gezahlt.

(3) Neben dem Sitzungsgeld wird Tagegeld nach reiseko-
stenrechtlichen Bestimmungen nicht gewährt.

(4) Die Auszahlung aller Beträge nach dieser Satzung, er-
folgt spätestens zehn Tage nach Fälligkeit.

§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Aufwandsent-
schädigungssatzung vom 06.11.2014 (Beschluss-Nr.: 
03/64/2014) außer Kraft.

Strausberg,  11.02.2022

gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin

1. Änderungssatzung der Einwohner-
beteiligungssatzung der Stadt Strausberg  

Auf der Grundlage des § 13 Satz 3 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. De-
zember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl.I, Nr. 21) 
und § 3 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Strausberg 
vom 25.03.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung in 
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ihrer Sitzung am 10.02.2022 folgende Änderungssatzung 
über die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung 
in der Gemeinde (Einwohnerbeteiligungssatzung - EbetS) 
beschlossen:

§ 1 Allgemeines

Für die in § 4 Abs.1 Nr.1 bis 3 der Hauptsatzung der Stadt 
Strausberg aufgeführten Formen der Einwohnerbeteili-
gung werden folgende Einzelheiten bestimmt:  

§ 2 Einwohnerfragestunde der Stadtverordneten- 
versammlung

(1) Der Beginn der Einwohnerfragestunde ist mit der Ta-
gesordnung der Stadtverordnetenversammlung öffent-
lich bekannt zu machen.  

(2) In öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenver-
sammlung sind alle Personen, die in der Stadt Straus-
berg ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt haben (Einwohner), berechtigt, kurze mündli-
che Fragen zu Beratungsgegenständen dieser Sitzung 
oder anderen Angelegenheiten der Stadt an die Stadt-
verordnetenversammlung oder den Bürgermeister zu 
stellen sowie Probleme darzulegen und Vorschläge 
oder Anregungen zu unterbreiten (Einwohnerfrage-
stunde). Die Einwohnerfragestunde soll 60 Minuten 
nicht überschreiten. Jeder Einwohner kann sich im 
Regelfall zu bis zu drei unterschiedlichen Themen zu 
Wort melden. Die Wortmeldungen sollen drei Minuten 
nicht überschreiten. Kann eine Frage nicht in der Sit-
zung mündlich beantwortet werden, ist eine schriftliche 
Antwort zugelassen.  

(3) Die Einreichung von Einwohnerfragen zur Niederschrift 
ist während der Öffnungszeiten beim Sitzungsdienst 
möglich.  

(4) Neben mündlichen Fragen haben Einwohner der Stadt 
Strausberg die Möglichkeit, schriftliche Fragen an den 
Bürgermeister zu Beratungsgegenständen dieser Sit-
zung oder anderen Angelegenheiten der Stadt zu stel-
len. Die Fragen, die in der Sitzung der Stadtverord-
netenversammlung beantwortet werden sollen, sind 
spätestens zwei Tage vor der Sitzung bis 08:00 Uhr 
beim Bürgermeister einzureichen. 

(5) Schriftlich eingereichte Fragen werden in der Einwoh-
nerfragestunde der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung vom anfragenden Einwohner vorgelesen 
und dann vom Bürgermeister beantwortet. Ist der an-
fragende Einwohner nicht anwesend, werden seine 
Fragen und die entsprechenden Antworten nicht ver-
lesen, sondern in die Niederschrift zur Sitzung aufge-
nommen.

(6) Schriftliche Einwohnerfragen zur Stadtverordneten-
versammlung und die entsprechenden Antworten 

werden grundsätzlich im Ratsinformationssystem 
hinterlegt.

(7) Die Einwohnerfragestunde findet in Stadtverordneten-
versammlungen mit verkürzter Ladefrist gemäß § 6 
Abs. 4 der Geschäftsordnung nicht statt.  

§ 3 Einwohnerversammlung

(1) Wichtige Angelegenheiten der Stadt sollen mit den 
Einwohnern erörtert werden.  Zu diesem Zweck kön-
nen Einwohnerversammlungen für das Gebiet und 
Teile des Gebietes der Stadt durchgeführt werden.  

(2) Der Bürgermeister beruft unter Angabe der Tagesord-
nung und ggf. des Gebietes, auf das die Einwohnerver-
sammlung begrenzt wird, die Einwohnerversammlung 
ein. Die Einberufung erfolgt durch öffentliche Bekannt-
machung von Ort, Zeit und Tagesordnung der Einwoh-
nerversammlung entsprechend den Vorschriften für 
die Bekanntmachung der Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung. Der Bürgermeister oder eine von 
diesem Beauftragte Person leitet die Einwohnerver-
sammlung. Alle Personen, die in der Stadt bzw. in dem 
begrenzten Gebiet ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, haben in der Einwoh-
nerversammlung Rede- und Stimmrecht. Über die Ein-
wohnerversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Die Niederschrift ist vom Sitzungsleiter zu unterzeich-
nen und dem Bürgermeister und der Stadtverordne-
tenversammlung zuzuleiten.  

(3) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Ein-
wohnerversammlung durchgeführt wird. Der Antrag 
muss schriftlich beim Bürgermeister der Stadt Straus-
berg eingereicht werden und die zu erörternde Ange-
legenheit der Stadt bezeichnen. Der Antrag darf nur 
Angelegenheiten angeben, die innerhalb der letzten 
zwölf Monate nicht bereits Gegenstand einer Einwoh-
nerversammlung waren. Antragsberechtigt sind alle 
Einwohner. Der Antrag muss von mindestens 50 Ein-
wohnern der Stadt unterschrieben sein.  

§ 4 Einwohnerbefragung

(1) Die Stadtverordnetenversammlung kann in wichtigen 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft eine Be-
fragung der Einwohnerschaft des gesamten Stadtge-
bietes oder einzelner Ortsteile beschließen. 

(2) Teilnahmeberechtigt sind, unabhängig von ihrer Staats-
bürgerschaft, alle Einwohnerinnen und Einwohner der 
Stadt Strausberg, die am Befragungstag oder am letz-
ten Tag des Befragungszeitraumes das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. 

(3) Die Fragen sind so zu stellen, dass sie mit „Ja“ oder 



„Nein“ beantwortet werden können. Zulässig ist auch 
die Auswahl zwischen unterschiedlichen vorzuge-
benden Varianten. 

(4) Die konkrete Fragestellung, Zeit und Ort sowie das nä-
here Verfahren der Befragung werden durch die Stadt-
verordnetenversammlung jeweils durch gesonderten 
Beschluss (Durchführungsbeschluss) bestimmt und in 
der in § 17 Abs.2 der Hauptsatzung der Stadt Straus-
berg bestimmten Form öffentlich bekannt gemacht. 
Im Übrigen gelten die Vorschriften des Brandenburgi-
schen Kommunalwahlgesetzes und der Brandenburgi-
schen Kommunalwahlverordnung in der jeweils aktuel-
len Fassung entsprechend, soweit nicht diese Satzung 
oder der Durchführungsbeschluss ausdrücklich abwei-
chende Regelungen festlegen. 

(5) Die Leitung der Vorbereitung und Durchführung der 
Befragung sowie die Feststellung und öffentliche Be-
kanntgabe des Ergebnisses obliegt der Wahlleiterin 
beziehungsweise dem Wahlleiter. 

§ 5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Strausberg, 11.02.2022

gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin

Anmeldung der Schulanfänger 2022  
in Strausberg

Hier: Änderung der Öffentlichen 
Bekanntmachung vom 22.09.2021

Einzugsbereich der Grundschule am Wäldchen:
Alle Straßenzüge im Nord-Osten der Stadt (östlich der 
Philipp-Müller-Straße, nördlich der Prötzeler Chaussee), 
alle Straßenzüge in Gladwoshöhe und Hohenstein

Einzugsbereich der Hegermühlen-Grundschule:
Alle Straßenzüge in der Stadtmitte, Jenseits des Sees, 
Gartenstadt und Schillerhöhe, Johanneshof, Fasanenpark, 
im Süden grenzt die Goethestraße
 

Fragen zur Änderung der Einzugsbereiche können Sie 
an die Stadtverwaltung Strausberg, Fachbereich Bür-
gerdienste , Tel. 03341 381111, steffi.domscheit@stadt- 
strausberg.de richten.

Strausberg, den 31.01.2022 
 
 
gez. Elke Stadeler 
Bürgermeisterin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

Hinweis auf die Veröffentlichung 
von Satzungen und sonstigen 

Bekanntmachungen des Wasserverbandes 
Strausberg-Erkner (WSE)

Im Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland  
Nr. 1 vom 07.01.2022, wurde veröffentlicht:

12. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Was-
serverbandes Strausberg-Erkner (12. Änderungssatzung) 
vom 01.12.2021

Hinweis auf die Veröffentlichung 
von Satzungen und sonstigen 

Bekanntmachungen des Wasserverbandes 
Strausberg-Erkner (WSE)

Im Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland  
Nr. 1 vom 07.01.2022, wurde veröffentlicht:

13. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Was-
serverbandes Strausberg-Erkner (13. Änderungssatzung) 
vom 01.12.2021
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Bekanntmachung zu Rohrnetzspülungen im Frühjahr 2022
(Wasserverband Strausberg-Erkner)
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